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 Bündelung mit der BAB 1 in dem Bereich zwischen Schlamin und Lensahn.
 Erhalt des Gewerbegebietes westlich der BAB 1 in der Gemeinde Lensahn und damit der Verzicht auf

die SÜ „Zum Windpark“.
 Umfahrung Großenbrode / Bündelung der Schienentrasse mit der B 207.

3.1.2.2 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen und Haltepunkte 

 Straßenüberführung (SÜ) in bestehender Straßenführung als Ersatz für den Bahnübergang „Zur Teerhof-
insel“.

 Verzicht auf Bauwerk SÜ „Wirtschaftsweg nach Offendorf“ zur Vermeidung von Flächenzerschneidungen 
und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs.

 Entfall des geplanten Bauwerkes Eisenbahnüberführung (EÜ) „Am Wiesengrund“ mit alternativer Anbin-
dung der landwirtschaftlichen Flächen.

 Tieferlegung der Eisenbahnstrecke im Bereich Luschendorfer Hof/Anschlussstelle Pansdorf. 
 Verlegung des Haltepunktes Scharbeutz nördlich der Straße Bövelstredder. 
 4,00 Meter Breite der Fußgängerunterführung am Bhf. Haffkrug.
 Aufstellung von fünf Varianten zur Kreuzung Ruppersdorfer Weg mit anschließender Variantenabstim-

mung und Varianteneinigung mit der Gemeinde.
 Tieferlegung der Kreisstraße 45 (Bäderstraße) zur Beibehaltung der bestehenden Straßenführung der 

Kreisstraße 45. Ein Verschwenken der Kreisstraße 45 für das Kreuzungsbauwerk EÜ Bäderstraße kann 
dadurch vermieden werden. Der Flächenverbrauch wird reduziert. 

 Tieferlegung der Eisenbahnstrecke im Bereich Altonaer Weg: SÜ statt EÜ und Führung der Straße Al-
tonaer Weg in Anlehnung an bestehende Straßenführung.

 Änderung der Planung zur SÜ „Hauptstraße (Kreisstraße 59)“ und SÜ „Kreisstraße 59 über die BAB 1“
zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und zur Vermeidung der großräumigen Verschwenkung der
Kreisstraße 46. 

 Anbindung des Haltepunktes Lensahn von der Bäderstraße (Landesstraße 58), um Flächenzerschneidun-
gen zu vermeiden.

 Standortverschiebung des Haltepunktes Großenbrode südlich zum Haltepunkt Heiligenhafen-Großen-
brode.

 Straßenanbindung an die neue SÜ „Wirtschaftsweg Oldenburg“. 
 Planungen zur Änderung der Bahnübergänge und Straßenführungen werden zwischen der DB Netz AG 

und den Straßenbaulastträgern sowie den Kommunen abgestimmt. 
 Im Bereich der Haltepunkte wird in Abstimmung mit den Gemeinden darauf geachtet, einen guten Kom-

promiss zwischen Emissionsschutz und der städtebaulich wünschenswerten Sichtbarkeit des Bahnhofes zu
finden.

3.1.2.3 Geschwindigkeitserhöhung 

Projektierung von möglichen Streckenbereichen auf Entwurfsgeschwindigkeiten von max. 200 km/h. Diese
Planungsänderung dient der Umsetzung der im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege hinterlegten Fußnote
zur Zielreisezeit Hamburg – Kopenhagen von unter 150 Minuten bzw. Berlin – Kopenhagen von unter 240 Mi-
nuten.

3.1.2.4 Reduzierung des Flächenverbrauchs  

 Verringerung des Abstandes zwischen Schiene und Autobahn und somit die Reduzierung des Flächenver-
brauches und der Flächenzerschneidung sowie Bündelung der Lärmquellen Schiene und Straße.
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wird die Strecke überwiegend aus den touristischen Kerngebieten an der Lübecker Bucht her-
ausgeführt. Die Landesplanungsbehörde hat zur Absicherung der landesplanerischen Entschei-
dung Maßgaben und Hinweise formuliert, durch die vorgetragene Bedenken aufgenommen wer-
den. Die Maßgaben und Hinweise sind auf der Ebene der Planfeststellung zu berücksichtigen. 
Das EBA wird rechtlich durch die raumordnerischen Belange nicht gebunden. Im Rahmen der 
anstehenden Planfeststellung sind die geltenden, zwingenden, rechtlichen Regelungen zu be-
achten und die rechtlich erheblichen Belange vollständig zu ermitteln, in die Abwägung einzustel-
len und mit der ihnen zukommenden Gewichtung unter- und gegeneinander abzuwägen.  

Die Vorhabenträgerin kann allerdings im Rahmen der anstehenden Planfeststellungsverfahren 
die Trassenauswahl nicht allein auf das Ergebnis der Variantenprüfung im Raumordnungsverfah-
ren stützen. Eine einfache Übernahme des Ergebnisses des Raumordnungsverfahrens wäre ab-
wägungsfehlerhaft und damit rechtswidrig. Die Vorhabenträgerin hat nach der Rechtsprechung 
im Rahmen der Planfeststellung die sich ernsthaft aufdrängenden Trassenalternativen darzustel-
len und unter Berücksichtigung der rechtlichen, relevanten, öffentlichen und privaten Belange zu 
prüfen.  

Abbildung 1: Übersicht Streckenverlauf - Lübeck bis Beschendorf (oben) und Beschendorf bis Puttgarden 
(unten) 
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2.4.1 Planfeststellungsabschnitt Lübeck 
Der Ausbau/Neubau der Strecke Lübeck-Puttgarden bringt eine Erhöhung der Zugzahlen mit 
Auswirkungen auf die südlich anschließende Bahnstrecke Strecke 1120 Lübeck-Hamburg mit 
sich. 

Um eine gleichbleibende Betriebsqualität auf den Strecken 1100 und 1120 zu gewährleisten, ist 
bei zunehmendem Zugverkehr eine Pufferung von Güterzügen notwendig. Ansonsten kann der 
Zugverkehr nicht zeitgerecht abgewickelt werden, was zu Umdisponierungen und Fahrwegka-
pazitätseinschränkungen führt. Die Aufnahme der Puffergleise wird im HGbf Lübeck erfolgen. 

Im Bahnhof Lübeck HGbf werden zwei Puffergleise für Güterzüge Richtung Puttgarden und ein 
Puffergleis Richtung Hamburg, jeweils zur Pufferung von Güterzügen mit einer Länge von 835 m, 
neu gebaut. 

Im Nordkopf des Bahnhofs Lübeck Hbf wird außerdem eine zusätzliche Weichenverbindung zwi-
schen Gleis 7 und 8 geschaffen. Diese Weichenverbindung ermöglicht parallele Fahrten von 
Gleis 6 nach Schwartau-Waldhalle und von Schwartau-Waldhalle nach Gleis 7. Dies ist notwen-
dig, da durch den neu hinzukommenden Güterverkehr die Leistungsanforderungen an die Schie-
neninfrastruktur in diesem Bereich erheblich erhöht werden. 

Südlich des Trave-Kanals beginnt beim Umrichterwerk2 im Stadtteil Lübeck-Genin der PFA 
Lübeck. Zwischen dem Umrichterwerk Genin und dem Schaltposten3 Bad Schwartau wird zur 
Versorgung der Strecke 1100 mit Bahnstrom eine neue Verbindungsleitung auf direktem Wege 
auf Bahngelände und unter Verwendung vorhandener Oberleitungsmaste installiert. Dies ist er-
forderlich, da die Strecke 1100 derzeit nur bis zum Abzweig Schwartau-Waldhalle elektrifiziert ist. 
Mit der geplanten Verbindungsleitung wird die Elektrifizierung der Strecke 1100 nördlich dieses 
Abzweigs ermöglicht. Ein alternativer Neubau eines neuen Umrichterwerks in Bad Schwartau mit 
Verbindung zu einem Umspannwerk wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt. 

Abbildung 2: PFA Lübeck; Abschnitt Genin  Bad Schwartau 

2.4.2 Planfeststellungsabschnitt 1: Bad Schwartau, Ratekau, Timmendorfer Strand, 
Scharbeutz 
Die Strecke 1100 ist in dem Abschnitt von Lübeck Hbf bis zum Abzweig Schwartau-Waldhalle 
bereits zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Dieser Abschnitt bleibt unverändert erhalten. Am 
Abzweig Schwartau-Waldhalle beginnt der PFA 1 und verläuft in Richtung Norden. Zukünftig wird 
die Elektrifizierung über die gesamte Eisenbahnstrecke 1100 fortgeführt. 

Im Osten Bad Schwartaus, ab der Eisenbahnüberführung über die Schwartau, findet ein Ausbau 
der bestehenden Eisenbahnstrecke für eine Entwurfsgeschwindigkeit von 160 km/h statt. 

2 Der elektrische Schienenverkehr erfolgt seit 1895 in einer Frequenz von 16,7 Hertz. Für das allgemeine Stromnetz 
wird allerdings eine Frequenz von 50 Hertz verwendet. Der aus dem 50-Hertz-Netz bezogene Strom wird in so 
genannten Umrichterwerken auf die benötigte Frequenz von 16,7 Hertz umgewandelt. 

3 Schaltposten verbinden die Oberleitungen mehrerer Strecken zur Speisung, zum selektiven Schutz sowie zum 
Potenzialausgleich und versorgen einseitig gespeiste Oberleitungsabschnitte mit der 15-kV-Spannung. 
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Im Süden Ratekaus beginnt mit dem Ausschwenken der neuen Eisenbahntrasse aus der beste-
henden Eisenbahnstrecke ein Neubauabschnitt, in dem zunächst Ratekau im Osten umfahren 
wird. Dadurch wird das wesentliche Ergebnis des Raumordnungsverfahrens, die Bündelung der 
Verkehrsträger Autobahn und Schiene und Entlastung der Ortschaften verfolgt. Die Entwurfsge-
schwindigkeit beträgt 160 km/h. 

Nordöstlich Ratekaus wird der neue Haltepunkt Ratekau an der Querung mit der Landesstraße L 
181 angeordnet sowie im Anschluss die Bundesautobahn 1 (BAB 1) gequert. 

Abbildung 3: PFA 1; Abschnitt Lübeck  Ratekau 

Unmittelbar nördlich der Querung mit der BAB 1 wendet sich die Eisenbahntrasse zur Umfahrung 
der Ostseebäder Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf Richtung Westen 
und verläuft unter Berücksichtigung der maximal möglichen Radien einer Bahnstrecke nahe der 
BAB 1. Die Umfahrung dient vorrangig der Entlastung der Ortschaften von eisenbahnbetriebsbe-
dingten Emissionen, wie Lärm, Erschütterung und elektromagnetischen Feldern. 

Im Unterschied zur geplanten Streckenführung verläuft die Vorzugsvariante der Trassenführung 
nach dem Ergebnis des ROV auf Basis der vom Kreis Ostholstein entwickelten X-Variante östlich 
von Ruppersdorf und hätte eine erhöhte Belastung durch betriebsbedingte Emissionen in Groß 
Timmendorf zur Folge. 

Außerdem kann mit einer Verlegung der Eisenbahntrasse weiter östlich einer Bündelung mit der 
BAB 1 erst in Höhe Groß Timmendorf realisiert werden. Weiterhin würde diese Verlegung die 
Landschaft sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen in erheblichen Maße zerschneiden. 

Zwischen Ruppersdorf und Neuhof entsteht der neue Betriebsbahnhof Ratekau. Südlich, direkt 
vor dem Betriebsbahnhof Ratekau, findet ein Wechsel der Entwurfsgeschwindigkeit auf 200 km/h 
statt und die Trasse wird an die BAB 1 herangeführt. 

Die Eisenbahntrasse erstreckt sich in ihrem weiteren Verlauf unmittelbar am östlichen Rand der 
BAB 1, sodass beide Verkehrsträger ab hier eng gebündelt geführt werden. Der Trassenverlauf 
westlich der Autobahn wurde aufgrund von prognostizierbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
und Flächenverlusten des Natura 2000–Gebietes „Wälder im Pönitzer Seengebiet“ verworfen. 
Westlich Groß Timmendorfs, am Kreuzungspunkt mit der Landesstraße L 180, wird der neue 
Haltepunkt Timmendorfer Strand angeordnet. 

Aufgrund der Bündelung von der BAB 1 und der Eisenbahntrasse wird die Autobahnanschluss-
stelle Pansdorf angepasst. Im darauffolgenden Trassenabschnitt zwischen Scharbeutz und Haff-
krug verläuft die Eisenbahntrasse weiterhin in Bündelung mit der BAB 1 auf deren Ostseite. 

Der neue Haltepunkt Scharbeutz liegt am westlichen Ortsrand von Scharbeutz. Die Autobahnan-
schlussstellen Scharbeutz und Eutin werden den neuen Gegebenheiten angepasst. 
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Westlich Haffkrugs wird der neue Bahnhof Haffkrug angeordnet, von dem aus die bestehende 
Eisenbahnstrecke von und nach Sierksdorf sowie Neustadt i.H. über einen neuen Abzweig ange-
bunden wird. 

Abbildung 4: PFA 1; Abschnitt Ratekau - Haffkrug 

2.4.3 Planfeststellungsabschnitt 2: Sierksdorf, Neustadt in Holstein, Altenkrempe 
Die Eisenbahntrasse erstreckt sich ab dem Bahnhof Haffkrug in Bündelung mit der BAB 1 weiter 
Richtung Norden. Die Anbindung vom Personenbahnhof Neustadt i.H. sowie der Haltestelle Sier-
ksdorf erfolgt über eine Stichstrecke kurz vor der Gemeindestraße „Altonaer Weg“. Hier befindet 
sich der Übergang in den PFA 2. 

Im Zuge des Raumordnungsverfahrens wurde die DB AG aufgefordert die neue Strecke näher 
an die bereits bestehende BAB 1 zu verlegen. Eine Bündelung der Schienentrasse mit der BAB 
1 verringert den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Umweltbelastung und Zerschnei-
dungswirkungen. Mit der Bündelung der beiden Verkehrsarten wird auch dem Bündelungsgebot 
entsprochen. Aus den zuvor genannten Gründen wurde die Trasse des PFA 2 zwischen Haffkrug 
und Altenkrempe näher an die BAB 1 herangelegt. Südlich der Autobahnanschlussstelle Neustadt 
i.H.-Mitte wird die BAB 1 gequert. Die Eisenbahntrasse verläuft im Folgenden auf der Westseite 
der BAB 1. 

Aufgrund der zu erwartenden negativen ökologischen Auswirkungen wird eine Durchfahrung des 
Natura 2000-Gebietes Neustädter Binnenwasser mit einer zweigleisig ausgebauten Eisenbahn-
strecke von vornherein ausgeschlossen. 

Nördlich des „Neustädter Binnenwassers“ verlässt die Eisenbahntrasse die Bündelung mit der 
BAB 1 und schwenkt bei Altenkrempe in die bestehende Eisenbahnstrecke ein. Der neue Be-
triebsbahnhof Neustadt i.H. (West) wird südwestlich Altenkrempe angeordnet. Die geplante Lage 
des Betriebsbahnhofs Neustadt i.H. (West) wurde ausgewählt aufgrund des großen Abstands 
zum Ortsrand Altenkrempe sowie des geringeren Flächenverbrauchs und der geringen Eingriffe 
in die Natur. 

Auf dem Abschnitt von Altenkrempe bis nördlich Hasselburg wird die bestehende eingleisige Ei-
senbahnstrecke zweigleisig ausgebaut und eine Linienverbesserung für die Entwurfsgeschwin-
digkeit von 200 km/h durchgeführt. Der bestehende Bahnhof Hasselburg, an dem derzeit bereits 
kein Zughalt für den Personenverkehr stattfindet, wird aufgehoben. Danach beginnt der PFA 3. 

Abbildung 5: PFA 2; Abschnitt Sierksdorf - Hasselburg 
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2.4.4 Planfeststellungsabschnitt 3: Schashagen, Beschendorf, Manhagen, Lensahn, Damlos 
Bei Groß Schlamin wird die bestehende Eisenbahnstrecke erneut verlassen und die Eisen-
bahntrasse verläuft in Bündelung mit der BAB 1 als Neubaustrecke weiter in Richtung Lensahn 
und Oldenburg i.H. 

Im Zuge des Raumordnungsverfahrens wurde die DB AG aufgefordert, die neue Strecke näher 
an die bereits bestehende BAB 1 zu verlegen. Eine Bündelung der Schienentrasse mit der BAB 
1 verringert den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Umweltbelastung und Zerschnei-
dungswirkungen. Mit der Bündelung der beiden Verkehrsarten wird auch dem Bündelungsgebot 
entsprochen. Aus den zuvor genannten Gründen wurde die Trasse des PFA 3 zwischen Schas-
hagen und Damlos näher an die Bundesautobahn 1 herangelegt. 

Im gesamten PFA 3 verläuft die Trasse als Neubauabschnitt dicht an der Westseite der BAB 1. 
Ein Ausbau der Bestandsstrecke wurde aufgrund der höheren Flächeninanspruchnahme von Be-
reichen mit besonderer Bedeutung, höherer Eingriffe in die Natur und größerer Betroffenheit von 
Schallemissionen nicht vorgesehen. 

Abbildung 6: PFA 3; Abschnitt Kremper Au - Beschendorf 

Der neue Haltepunkt Lensahn liegt am östlichen Ortsrand Lensahns unmittelbar an der Auto-
bahnanschlussstelle Lensahn. Der Haltepunkt wird aufgrund der gewählten Streckenführung und 
der idealen Anbindung an das Straßennetz direkt südlich der Bäderstraße vorgesehen. Die Au-
tobahnanschlussstelle Lensahn wird aufgrund der Bündelung von BAB 1 und Eisenbahntrasse 
angepasst. Nördlich Lensahns befindet sich der neue Betriebsbahnhof Oldenburg i.H. 

Ab dem Betriebsbahnhof Oldenburg i.H. wechselt die Entwurfsgeschwindigkeit auf 160 km/h und 
die Eisenbahntrasse trifft auf die bestehende Eisenbahnstrecke, die zweigleisig ausgebaut wird. 
Am südlichen Ortsrand Oldenburgs i.H. wird die BAB 1 gequert. Hier endet der PFA 3. 

Abbildung 7: PFA 3; Abschnitt Lensahn  Oldenburg i.H. 

Drucksache 19/19500 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

    
 

  
 

  
   

 
   

  
 

   

 
 

  

  
 

 
  

  
 

 

  

– 28 –

-



13 

2.4.5 Planfeststellungsabschnitt 4: Oldenburg in Holstein, Göhl 
Der nun folgende PFA 4 beginnt mit einem Neubauabschnitt, der Oldenburg i.H. östlich umfährt. 
Der neue Haltepunkt Oldenburg i.H. wird in der Umfahrung angeordnet. Westlich von Göhl 
schwenkt die Eisenbahntrasse wieder in die bestehende Eisenbahnstrecke ein, die im darauffol-
genden Streckenabschnitt zwischen Göhl, Heringsdorf und Neukirchen zweigleisig ausgebaut 
wird. Bedingt durch die Entwurfsgeschwindigkeit von 160 km/h werden Linienverbesserungen 
durchgeführt. Zwischen Göhl und Rellin befindet sich der Übergang vom PFA 4 in den PFA 5.1. 
Es wurde im Rahmen der Planung eine Westumfahrung von Oldenburg i.H. untersucht. Diese 
wurde aufgrund der längeren Strecke und der damit einhergehenden Fahrzeitenverlängerung, 
der umwelttechnischen Betroffenheiten des Vogelschutzgebietes „Östliche Kieler Bucht“ sowie 
weiterer Lärmbetroffenheiten zwischen Lübbersdorf und Kremsdorf ausgeschlossen. 

Abbildung 8: PFA 4; Abschnitt Oldenburg - Rellin 

2.4.6 Planfeststellungsabschnitt 5.1: Heringsdorf, Neukirchen 
Die bestehenden Bahnhöfe Göhl, Heringsdorf und Neukirchen, an denen derzeit bereits keine 
Zughalte für den Personenverkehr stattfinden, werden aufgehoben. 

Abbildung 9: PFA 5.1; Abschnitt Göhl Neukirchen 

Bis Bergmühle wird die Vorzugsvariante der Trassenführung nach dem Ergebnis des ROV ver-
folgt. Diese kam zu dem Schluss, dass der Ausbau der Bestandstrasse in diesem Bereich die 
raumverträglichste Trasse darstellt. Die Vorteile der Trasse liegen bei den Schutzgütern Boden, 
Wasser, Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter. 
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2.4.7 Planfeststellungsabschnitt 5.2: Großenbrode, inkl. neuem gemeinsamen Haltepunkt 
Großenbrode-Heiligenhafen 
Südlich von Lütjenbrode beginnt ein weiterer Neubauabschnitt, in dem die Eisenbahntrasse zur 
Bündelung beider Verkehrsträger an die Bundesstraße B 207 heranschwenkt und Großenbrode 
im Westen umfahren wird. Die Entwurfsgeschwindigkeit in der Umfahrung beträgt 160 km/h. Hin-
ter Bergmühle wird Großenbrode umfahren und es bündelt sich die Eisenbahntrasse mit der Bun-
desstraße B 207. Der neue Haltepunkt im Bereich Mittelhof wird zwischen Großenbrode und Lüt-
jenbrode an der Querung mit der Kreisstraße K 42 angeordnet. Nordwestlich Großenbrodes liegt 
der neue Betriebsbahnhof Großenbrode. Die Anschlussstelle Großenbrode der Bundesstraße B 
207 wird der gebündelten Trassenführung angepasst. Die Antragstrasse ist die optimierte Vor-
zugsvariante der Trassenführung nach dem Ergebnis des ROV. Dadurch werden Großenbrode 
und Lütjenbrode von betriebsbedingten Emissionen entlastet. Außerdem wird durch den Wegfall 
mehrerer Bahnübergänge durch die Verschiebung der Trasse die Sicherheit erhöht und der Ver-
kehrsablauf verbessert. 

Abbildung 10: PFA 5.2; Abschnitt Bergmühle – Fehmarnsund 

Südlich des Fehmarnsundes geht die Zweigleisigkeit in eine eingleisige Führung über und die 
Eisenbahntrasse schwenkt auf die bestehende Fehmarnsundbrücke ein. In diesem Bereich liegt 
der Beginn des PFA 6. In einem separaten Planfeststellungsverfahren wird, nach Abschluss der 
Planungen zu einer neuen zweigleisigen Sundquerung, ein neues Querungsbauwerk realisiert. 
Planfeststellungsabschnitt 6: Fehmarn inkl. Elektrifizierung bestehende Fehmarnsundbrücke 

Die Fehmarnsundbrücke verbleibt zunächst eingleisig und wird elektrifiziert. In einer weiteren 
Ausbaustufe ist die Herstellung einer neuen Fehmarnsundquerung vorgesehen. Auf Fehmarn 
wird nach Strukkamp die Entwurfsgeschwindigkeit auf 200 km/h angehoben und die bestehende 
Eisenbahnstrecke zweigleisig ausgebaut. Der bestehende Bahnhof Strukkamp, an dem derzeit 
kein Zughalt für den Personenverkehr stattfindet, wird aufgehoben. Westlich Burgs auf Fehmarn 
wird im Bereich des bestehenden Gleisdreiecks der Betriebsbahnhof Fehmarn West angeordnet. 
Die Stichstrecken 1103 und 1104 zum Bahnhof Fehmarn-Burg werden angepasst. Der Bahnhof 
Puttgarden wird über eine Abzweigstelle angebunden aber nicht elektrifiziert. Nördlich Bannes-
dorf schließt die Eisenbahntrasse an die Planungen zur Festen Fehmarnbeltquerung an. 

Abbildung 11: PFA 6; Abschnitt Fehmarn 
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2.5 Umweltauswirkungen und Konzepte zum Ausgleich 
Bei der von der Landesplanung bestimmten Vorzugsvariante ist unter anderem mit Beeinträchti-
gungen von Natura-2000-Gebieten zu rechnen, für die im Planfeststellungsverfahren im Rahmen 
von FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen Alternativenprüfungen durchzuführen sind und ggf. un-
ter Einbeziehung zuständiger nationaler und europäischer Behörden zu entscheiden sein wird 
(vgl. § 34 Abs. 2 – 4 des Bundesnaturschutzgesetzes - BNatSchG). Zu den in den Planungen 
berücksichtigten Natura-2000-Gebieten gehören zehn Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung 
sowie vier „Besondere Schutzgebiete“ (Vogelschutzgebiete): 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung: 

. Schwartautal und Curauer Moor 

. Wälder im Pönitzer Seengebiet 

. Strandniederungen südlich Neustadt 

. Naturschutzgebiet Neustädter Binnenwasser 

. Lachsau 

. Kremper Au 

. Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche 

. Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht 

. Sundwiesen Fehmarn 
Besondere Schutzgebiete: 

. Naturschutzgebiet Neustädter Binnenwasser 

. Oldenburger Graben 

. Ostsee östlich Wagrien 

. Östliche Kieler Bucht 
Aus diesem Grund hat die DB Netz AG Planungen zu einer Optimierung der Vorzugsvariante aus 
dem ROV vorgenommen. Diese optimierte Streckenplanung berücksichtigt den Schutzstatus der 
Natura 2000–Gebiete nun in Gänze. Im Hinblick auf die Natura-2000-Gebiete kommt es somit zu 
keiner Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungszielen der Lebensraumtypen des Anhangs I 
sowie der charakteristischen Arten des Anhangs II. 

Auch der Artenschutz findet bei der optimierten Streckenplanung umfängliche Berücksichtigung. 
In Bezug darauf greift die DB Netz AG auf umfangreiche Kartierungen von Fauna und Flora zu-
rück, welche seit dem Jahr 2015 projektintern erhoben werden. Insgesamt wurde die Trasse da-
bei in ihrer vollen Länge und in einem Korridor 100 m östlich und westlich der Trasse kartiert. 
Davon abgesehen wurden zusätzliche Kartierungen vorgenommen, sofern diese erforderlich er-
schienen, um jegliche Art von Betroffenheit betrachten zu können. In den seltenen Fällen, wo 
eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, werden umfangreiche Kompensations-
maßnahmen geplant, die vorrangig im Kreis Ostholstein, also dem Kreis des Eingriffes, vorge-
nommen werden. Durch das Zurückgreifen auf lokale Ökokonten und Kompensationsflächen 
möchte die DB Netz AG die Wertschöpfung des Projekts innerhalb des Kreises weiter fördern 
und eine stärkere Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung erzielen. Dies trifft auch auf Zuspruch bei 
der Unteren Naturschutzbehörde des betroffenen Kreises. 

2.5.1 Konzepte zum Lärmschutz 
Nach dem § 41 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und der zugehörigen 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV) wurden die Schallauswirkungen und notwendige 
Schutzmaßnahmen für Betroffene ermittelt. Erste Berechnungen von Lärmschutzkonzepten 
(2017, Prognosehorizont 2025) für alle Planfeststellungsabschnitte zeigen, dass nach gesetzli-
chen Rahmenbedingungen über 91 % der Schutzfälle mit aktiven Schutzmaßnahmen wie Schall-
schutzwänden gelöst werden. Das sind 3.140 von 3.428 Schutzfällen. Alle weiteren 288 Schutz-
fälle können durch passive Lärmschutzmaßnahmen geschützt werden. Für die Umsetzung der 
möglichen Lärmschutzmaßnahmen werden rund 86,9 Mio. Euro4 investiert. Die Vorhabenträgerin 

4 Basis dieser Kostenansätze sind reale Baukosten ohne Planungskosten und ohne Risikozuschläge 
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ist bestrebt, die geplanten Schallschutzwände durch bspw. einen vorgelagerten Grünstreifen in 
das Landschaftsbild zu integrieren. Die Gestaltung der Schallschutzwände kann auch in Abstim-
mung mit den Gemeinden erfolgen. Eine Übersicht nach Gemeinden ist der folgenden Tabelle zu 
entnehmen. Eine detailliertere Übersicht befindet sich in Anhang 2. 

Gemeinde Schutzfälle Mit aktiven Maßnah 
men gelöst 

Kosten gesetzlicher Lärmschutz 
[Tsd. €] 

Bad Schwartau 1.116 1.021 22.630 

Ratekau 359 351 10.147 

Timmendorfer Strand 

Scharbeutz 779 758 12.992 

Sierksdorf 212 212 6.149 

Altenkrempe 124 121 6.812 

Schashagen 31 15 1.722 

Beschendorf 4 20 

Manhagen 1 5 

Lensahn 37 18 1.674 

Damlos 

Oldenburg in Holstein 154 152 2.391 

Göhl 98 79 2.847 

Heringsdorf 206 194 8.404 

Neukirchen 118 101 3.482 

Großenbrode 93 89 6.457 

Fehmarn 96 29 1.202 

Gesamtsumme 3.428 3.140 86.934 

Tabelle 2: Übersicht der Schutzfälle pro Gemeinde (Prognosehorizont 2025)5 

2.5.2 Ausblick und Tendenz auf 2030 Prognosehorizont Auswirkung des Schienenlärm-
schutzgesetzes auf zukünftige Verkehre 
2017 hat der Gesetzgeber das Schienenlärmschutzgesetz beschlossen. Das Gesetz verbietet ab 
12. Dezember 2020, zum Fahrplanwechsel 2020/2021, den Einsatz lauter Güterwagen auf dem 
deutschen Streckennetz. Somit soll gewährleistet werden, dass alle in Deutschland zum Einsatz 
kommenden Güterwagen ab diesem Zeitpunkt auf leisen Sohlen unterwegs sind. Im Vergleich zu 
Wagen mit Grauguss-Sohle werden die Wagen mit leisen Sohlen (Verbundstoff) in der Vorbei-
fahrt um rund 10 dB(A) reduziert. Dies entspricht einer gefühlten Halbierung des Lärms. Für den 
Prognosehorizont 2030 wird von 100 % leisen Sohlen ausgegangen. Im Vergleich zum in den 
Lärmschutzkonzepten angewandten Prognosehorizont 2025, bei dem von 80 % leisen Wagen 
ausgegangen wurde, kann dafür eine Reduzierung des Mittelungspegels von grob 1 bis 2 dB(A) 
angenommen werden. Für einzelne Abschnitte wurde im Zuge der Erstellung der Genehmigungs-
unterlagen ein Arbeitsstand des Prognosehorizonts 2030 angenommen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Planungsstände der Abschnitte werden für die übergesetzlichen Forderungen sowie 
den zugehörigen gesetzlichen Empfehlungen einheitlich die Annahmen und Ergebnisse aus Ka-
pitel 2.5.1 (Prognosehorizont 2025) verwendet. 

5 Basis dieser Kostenansätze sind reale Baukosten ohne Planungskosten und ohne Risikozuschläge 
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2.6 Bewertung der Wirtschaftlichkeit 
Das Projekt ABS/NBS Hamburg – Lübeck – Puttgarden wird im Bundesverkehrswegeplan 2030 
als gesamtvolkswirtschaftlich positiv bewertet. 

In der 2010 durchgeführten „Überprüfung der Bedarfspläne für die Bundesschienenwege und die 
Bundesfernstraßen“ wurde die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bereits nachgewiesen. 

Die seit Projektbeginn im Jahre 2008 angefallenen internen und externen Planungskosten sowie 
die Kosten für die Durchführung der diversen Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung und des 
ROV können der folgenden Tabelle entnommen werden. 

EIU Ausgaben seit Projektbeginn 
[Mio. €] 

DB Netz AG 54,5 

DB Energie GmbH 0,5 

DB Station&Service AG 1,0 

Gesamtsumme 56,0 

Tabelle 3: Kosten seit Projektbeginn (Buchungsstand 09.06.2018) 
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3 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG 

3.1 Überblick der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung seit 2008 
Das Projekt der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung legt seit Anfang der Pla-
nung im Jahr 2008 einen starken Fokus auf die Einbindung der Region (siehe untenstehende 
Grafik). Um Bürger und Anwohner in Ostholstein über die Bauabschnitte zu informieren, nutzt 
das Projektteam verschiedene Dialogformate in der Region, um den aktuellen Planungsstand 
vorzustellen und zu erläutern sowie die Gemeinden in Variantenplanungen, z.B. von Bahnüber-
gangsaufhebungen mit einzubeziehen. Dazu zählen u.a.: 

. Seit 2010 eine Vielzahl nichtöffentlicher Termine mit Bürgermeistern und Verwaltungsmit-
arbeitern der Gemeinden, Gemeindevertretern, Landwirten, Bürgern und Verbänden 

. Monatliche Informationsgespräche mit dem Regionalmanagement für Fehmarn und 
Großenbrode zusammen mit Femern A/S (seit Januar 2018) 

. Regelmäßige Austauschrunden (seit 2008) mit dem Land Schleswig-Holstein zusammen 
mit Femern A/S und dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
(LBV.SH) als Vorhabenträgern für die Feste Fehmarnbeltquerung 

. Seit 2011 Teilfinanzierung und aktive Gestaltung des Dialogforums6 in bisher 30 Sitzun-
gen, die ca. vier Mal im Jahr stattfinden durch Infovorträge und Themenschwerpunkte 

. 2011 - 2016 Schienenforum für die Gemeinden entlang der Strecke (Organisation und 
Finanzierung) 
> tagt seit 2016 unter Leitung eines neutralen Moderators in Form von vier Runden Ti-
schen (Nord, Mitte, Süd 1 und Süd 2; ca. 40 Veranstaltungen seit der Einführung) 
> Mitglieder der Runden Tische sind je ein/e Vertreterinnen/Vertreter u.a. der betroffenen 
Gemeinden (repräsentiert durch die Bürgermeister/innen sowie Land-, Kreis-, und Gremi-
envertretern/innen), der vor Ort vertretenen Bürgerinitiativen, der vor Ort vertretenen Ar-
beitsgruppen, der vor Ort vertretenen Wirtschaft und der vor Ort vertretenen Verbände. 
Zusätzlich hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, den Sitzungen beizuwohnen und sich mit 
ihren Themen im Rahmen einer „Bürgersprechstunde“ einzubringen. 
> Vor dem Hintergrund des „Menschen- und umweltgerechte Realisierung europäischer 
Schienennetze“ (Drucksache 18/7365) Gründung des Projektbeirates 2016 durch das Di-
alogforum, der die neuen Forderungen der o.g. Runden Tische in einem Forderungskata-
log gebündelt hat 

. Öffentliche Informationsveranstaltungen, Messen, Infopavillon bei Stadtfesten in der Re-
gion 

. Mitwirkung an bis dato fünf Kommunalkonferenzen für eine neue Fehmarnsundquerung 
unter Federführung des Verkehrsministeriums Schleswig-Holstein 

. Seit Projektbeginn Website mit aktuellen Informationen 

. Internetauftritt auf dem Bauinfoportal der DB Netz AG 

. 2-3 Projektnewsletter pro Jahr (digital und Papierform) 

. Laufend aktualisierte Projektbroschüre und weitere Informationsmaterialien 

6 Initiative des Landes Schleswig-Holstein, um alle Beteiligten (Vorhabenträger, Land, Gemeinden, Verbände und 
Bürgerinitiativen) an einen Tisch zu bringen sowie die Vorhaben konstruktiv zu begleiten. Neben regelmäßigen 
Berichten zum Planungsstand der einzelnen Vorhaben wurde in den bisher 28. Sitzungen u.a. das Thema Lärm- 
schutz wiederholt auch mit externen Gutachtern erläutert und diskutiert. 
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Abbildung 12: Übersicht der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt FBQ 

3.2 Überblick gesetzlicher Grundlagen 
Bei der Betrachtung der Forderungen ist zwischen Forderungen, die auf gesetzlichen Grundlagen 
beruhen und Forderungen ohne genaue gesetzliche Vorgaben zu unterscheiden. Die gesetzli-
chen Grundlagen sind folgend stichpunktartig erwähnt: 

Gesetzlicher Schutzanspruch für Schienenverkehrslärm 

. § 41 BImSchG 

. 16. BImSchV 

. EBA-Umweltleitfaden, Teil VI, Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr 

Gesetzlicher Schutzanspruch zur Erschütterungswirkung 

. Keine gesetzlichen Rahmenbedingungen 

. Nach der Rechtsprechung anwendbar: DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 
„Einwirkung auf Menschen in Gebäuden“ 

Gesetzliche Grundlagen zu EKrG-Maßnahmen 

. Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz -
EKrG) 

Eine detaillierte Betrachtung zu den gesetzlichen Grundlagen kann dem Anhang 1 entnommen 
werden. 

3.3 In der Vorzugsvariante berücksichtigte Forderungen 
Nach Abschluss des vom Land Schleswig-Holstein durchgeführten ROV von 2010 – 2014 wurde 
die ROV-Trasse anschließend von der DB Netz AG auf die technische, umwelt- und naturschutz-
fachliche sowie die rechtliche Machbarkeit hin überprüft. Die Vorzugsvariante der DB Netz AG 
beinhaltet daher bereits eine Vielzahl von Streckenanpassungen, die im Folgenden aufgeführt 
sind:  

. Umfahrung Ratekau/ Bündelung mit BAB 1 

. Umfahrung der Seebäder Timmendorfer Strand und Scharbeutz/ Bündelung mit BAB 1 

. Bündelung mit der BAB 1 in dem Bereich zwischen Schlamin und Lensahn 

. Erhalt des Gewerbegebietes westlich der BAB 1 in der Gemeinde Lensahn und damit 
der Verzicht auf die SÜ „Zum Windpark“ 

. Umfahrung Großenbrode / Bündelung der Schienentrasse mit der B 207 

Im Zuge der weiteren Planung ab 2014 wurden weitere Projektanpassungen sowie Forderungen 
bzw. Varianten mit den Gemeinden besprochen und teilweise mit aufgenommen. Forderungen, 
die im Zuge der Planungen seit 2014 bzw. im Dialog mit dem Projektbeirat mit in die Planung der 
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Vorzugsvariante aufgenommen wurden, sind im Folgenden aufgeführt und somit nicht Teil der in 
Kapitel 3.5 aufgezeigten Forderungen. 

. Verringerung des Abstandes zwischen Schiene und Autobahn und somit die Reduzierung 
des Flächenverbrauches und der Flächenzerschneidung sowie Bündelung der Lärmquel-
len Schiene und Straße 

. Projektierung von möglichen Streckenbereichen auf Entwurfsgeschwindigkeiten von max. 
200 km/h 

. SÜ in bestehender Straßenführung als Ersatz für den BÜ „Zur Teerhofinsel“ 

. Verzicht auf Bauwerk SÜ „Wirtschaftsweg nach Offendorf“ zur Vermeidung von Flächen-
zerschneidungen und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 

. Entfall des geplanten Bauwerkes EÜ „Am Wiesengrund“ mit alternativer Anbindung der 
landwirtschaftlichen Flächen 

. Tieferlegung der Eisenbahnstrecke im Bereich Luschendorfer Hof/Anschlussstelle Pans-
dorf 

. Verlegung des HP Scharbeutz nördlich der Straße Bövelstredder 

. 4,00 m Breite der Fußgängerunterführung am Bhf. Haffkrug 

. Aufstellung von fünf Varianten zur Kreuzung Ruppersdorfer Weg mit anschließender Va-
riantenabstimmung und Varianteneinigung mit der Gemeinde 

. Tieferlegung der Kreisstraße 45 (Bäderstraße) zur Beibehaltung der bestehenden Stra-
ßenführung der Kreisstraße 45. Ein Verschwenken der Kreisstraße 45 für das Kreuzungs-
bauwerk EÜ Bäderstraße kann dadurch vermieden werden. Der Flächenverbrauch wird 
reduziert 

. Tieferlegung der Eisenbahnstrecke im Bereich Altonaer Weg: SÜ (Genehmigungspla-
nung) statt EÜ (Vorplanung) und Führung der Straße Altonaer Weg in Anlehnung an be-
stehende Straßenführung 

. Änderung der Planung zur SÜ „Hauptstraße (Kreisstraße 59)“ und SÜ „Kreisstraße 59 
über die BAB 1“ zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und zur Vermeidung der (in der 
Vorplanungslösung erforderlichen) großräumigen Verschwenkung der Kreisstraße 46 

. Anbindung des HP Lensahn von der Bäderstraße (Landesstraße 58), um Flächenzer-
schneidungen zu vermeiden 

. Standortverschiebung des HP Großenbrode südlich zum HP Großenbrode-Heiligenhafen 
im Bereich Mittelhof 

. Straßenanbindung an die neue SÜ „Wirtschaftsweg Oldenburg“ 

. Einbeziehung der Kommunen in den Planungsverlauf für eine neue Fehmarnsundquerung 

. Lärmschutzmaßnahmen werden durch ein Gutachterbüro wie auch DB-Fachplanern so 
konzipiert, dass eine Lärmverdriftung vermieden wird 

. In Abstimmung mit dem EBA und im Rahmen der DIN 4150 sind nach Fertigstellung des 
Projektes Erschütterungsnachmessungen vorgesehen 

. Bei der Planung des Trassenverlaufs und Lärmschutzmaßnahmen wurde eine Teilung 
von Ortschaften vermieden 

. Der Eingriff in Natur und Landschaft sowie der Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen 
werden so gering wie möglich gehalten. Die sich ergebenden Restflächen zwischen 
Schiene und Autobahn werden, wo fachlich als geeignet eingestuft, als Flächen für den 
Naturschutz aufgewertet und als Ausgleichsflächen genutzt 

. Planungen zur Änderung der Bahnübergänge und Straßenführungen werden zwischen 
der DB Netz AG und den Straßenbaulastträgern sowie den Kommunen abgestimmt 

. Im Bereich der Haltepunkte wird in Abstimmung mit den Gemeinden darauf geachtet, ei-
nen guten Kompromiss zwischen Emissionsschutz und der städtebaulich wünschenswer-
ten Sichtbarkeit des Bahnhofes zu finden 

. Sollte von Seiten des Landes Flurbereinigungsverfahren geplant werden, ist die DB Netz 
AG unterstützungsbereit. Durch die Verlegung der Strecke und – wo möglich – Bündelung 
mit der BAB 1 wurde die Flächenzerschneidung weitestgehend verringert 
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